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ERKENNTNIS

 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Markus STEININGER als Vorsitzenden und den Richter Dr. Friedrich

KINZLBAUER als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Fr. PRAHER über die Beschwerde des A.G. alias A.H., geb. am

00.00.1980 alias 00.00.1980, StA. Armenien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.10.2008, FZ. 08 04.821-

BAI, in nicht öffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8 Abs 1 Z 1, 10 Abs 1 Z 2 AsylG 2005 BGBl I 2005/100 idF BGBl I 2008/4 als

unbegründet abgewiesen.

Text

Entscheidungsgründe:

 

I. Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger Armeniens, brachte am 2.6.2008 beim Bundesasylamt (BAA) einen

Antrag auf internationalen Schutz ein. Dazu wurde er von der PI und zu den im Akt ersichtlichen Daten von einem

Organwalter des BAA niederschriftlich einvernommen. Der Verlauf dieser Einvernahmen ist im angefochtenen

Bescheid vollständig wieder gegeben, weshalb an dieser Stelle hierauf verwiesen wird.

 

Als Begründung für das Verlassen des Herkunftsstaates brachte er im Wesentlichen vor, er habe im März oder April

2002 in Traiskirchen unter falschen Namen bereits einmal einen Asylantrag gestellt. Weil er irrtümlich mit dem Zug

nach Italien, anstatt nach Innsbruck gefahren sei, sei er bei der Rückfahrt von der österreichischen Polizei kontrolliert

worden und die hätten ihn dann nach Italien zurückgeschickt, wo er im November 2003 unter falschem Namen einen

weiteren Asylantrag gestellt habe. Seine Frau habe ihn in Italien betrogen und nachdem sie ihre Kinder vernachlässigt

hätte, hätte ihr das Jugendamt das Sorgerecht entziehen wollen. Zudem wäre er von ihrem Freund bedroht worden. Er

habe sich an die Polizei gewandt, aber keine Hilfe erhalten. Aus Angst um seine Kinder habe er den Asylantrag

zurückgezogen und sei mit seiner Familie am 4.1.2008 abgeschoben worden. Seine Kinder würden sich nun bei seiner

Mutter aufhalten und seine Frau bei ihren Eltern. In Armenien habe er mit seiner Mutter gemeinsam ein von ihm
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gemietetes Schuhgeschäft betrieben. Bei den Präsidentschaftswahlen am 19.2.2008 habe S.M. - ein entfernter

Verwandter des BF und Parlamentsabgeordneter - P. unterstützt und der BF habe ihm geholfen, in dem er ein

Wahllokal organisiert habe, Wahlplakate drucken lassen habe und mit S. unterwegs gewesen sei. Am 00.00.2008 habe

er an einer Demonstration teilgenommen und sei dabei am Bein verletzt worden. Er habe sich bis zum 25.5.2008 bei

seiner Tante versteckt gehalten. Nachdem viele Oppositionsführer - darunter auch S. - verhaftet worden wären, hätte

sich die Suche der Polizei auch auf die Helfer erstreckt. Die Polizei habe sein Geschäft geschlossen und ihn bei seiner

Mutter gesucht. Aus Angst vor einer Verhaftung und dass er einer nicht begangenen Straftat bezichtigt werde, habe

seine Mutter ein Visum für ihn organisiert, mit welchem er mittels Flugzeug am 24.5.2008 am Flughafen Wien-

Schwechat gelandet sei.

 

Mit Schreiben vom 3.6.2008, teilte die BPK Villach, der BH Vöcklabruck mit, dass der BF im Besitz eines Permesso,

Motiv: Asilo Politici Attivita Lavorative sei, welches am 00.00.2007 abgelaufen sei und eine Vormerkung wegen

Diebstahls aufweise (AS 35).

 

Mit Bescheid der BH Vöcklabruck vom 6.6.2008, wurde über den BF zur Sicherung der Abschiebung die Schubhaft

verhängt (AS 95).

 

Die Behörde führte in der Sachverhaltsdarstellung aus, der BF sei im Zeitraum seiner ersten Asylantragstellung vom

00.00.2002 bis 00.00.2003 am 00.00.2003 vom BG P. wegen §§ 15, 127 StGB zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu

je ¿ 2,00 im Nichteinbringungsfall zu 30 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden.

 

Mit Urteil des LG vom 10.6.2003 sei er wegen §§ 15, 105 StGB zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je ¿ 2,00, im

Nichteinbringungsfall zu 50 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe, bedingt auf 3 Jahre, verurteilt worden.

 

Darüber hinaus sei er vom LG am 29.7.2003 wegen §§ 127, 129/3 StGB zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben

gewesen. Ebenso sei er vom BG P. am 18.4.2004 zur Aufenthaltsermittlung zum Zwecke des Strafvollzuges

ausgeschrieben gewesen.

 

Der Antrag auf internationalen Schutz wurde folglich mit Bescheid des BAA vom 14.10.2008, Zahl: 08 04.821-BAI,

gemäß § 3 Abs 1 AsylG 2005 abgewiesen und der Status eines Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt I.). Gem.

§ 8 Abs 1 Z 1 AsylG wurde der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Armenien nicht

zugesprochen (Spruchpunkt II.). Gemäß § 10 Abs 1 Z 2 AsylG wurde die Ausweisung aus dem österreichischen

Bundesgebiet nach Armenien verfügt (Spruchpunkt III.).

 

Im Rahmen der Beweiswürdigung erachtete die belangte Behörde das Vorbringen des BF in Folge von

Widersprüchlichkeiten und mangels Plausibilität als unglaubwürdig und führt dazu im Wesentlichen aus, dass er weder

in der Lage gewesen sei, den Inhalt der Plakate benennen zu können - obwohl er deren Druck veranlasst habe, noch

konkret Auskunft über die Adresse des Reisebüros, wo die Plakate gedruckt worden seien, geben hätte können.

Obwohl er für das Drucken der Plakate einen Freundschaftspreis erhalten habe, kenne er lediglich den Vornamen des

Inhabers. Nicht nachvollziehbar sei, dass er - obwohl jeder über seine Tätigkeit bescheid gewusst hätte - den

Parteimitgliedsausweis verbrannt hätte. Unplausibel sei weiters, dass, obwohl er sich sechs Jahre in Italien aufgehalten

habe, er sofort eine wichtige Position in der Partei erhalten habe. Auch dass der BF erst neun Tage vor der Wahl

wichtige Dinge, wie Wahlplakate und den Ort des Wahllokals organisiert habe, sei nicht glaubwürdig. Obwohl er Angst

vor der Polizei gehabt hätte, hätte er sich ohne Bedenken der Passkontrolle ausgesetzt und habe zudem problemlos

ausreisen können. Weil der BF bei der ersten Asylantragstellung in Österreich und auch in Italien unter einem falschen

Namen aufgetreten sei, sei ihm die persönliche Glaubwürdigkeit abzusprechen. Ein weiteres Indiz für die

Unglaubwürdigkeit sei, dass der BF nach der Einreise in Wien sich sofort seines Passes entledigt hätte, aber bei der
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Behörde eine Seite seines Reisepasses in Kopie in Vorlage gebracht habe. Aus dieser Vorgehensweise sei zu schließen,

dass der BF etwas verschleiern wolle.

 

Gegen diesen Bescheid wurde mit Schriftsatz - datiert mit 28.7.2007, eingelangt am 31.10.2008 - innerhalb oKener Frist

Berufung [jetzt Beschwerde] erhoben. Hinsichtlich des Inhaltes der Beschwerde wird auf den Akteninhalt (VwGH 16.

12. 1999, 99/20/0524) verwiesen.

 

Im Wesentlichen wurde nach Darlegung allgemeiner rechtlicher und sonstiger Ausführungen vorgebracht, dass die

Bescheidbegründung ungeeignet sei, dem BF die Glaubwürdigkeit abzusprechen. Es sei nicht Sache der Partei Beweise

zu erbringen, sondern es obliege der Behörde, die Angaben der Partei einer Prüfung zu unterziehen. Aus den

Widersprüchlichkeiten könne nicht auf die Unglaubwürdigkeit seines Vorbringens geschlossen werden, da

Widersprüche nur in Nebenaspekten aufgetaucht seien und nicht im Fluchtgrund selbst. Es werde daher eine

mündliche Beschwerdeverhandlung beantragt. Hinsichtlich der mangelnden Schutzfähigkeit des armenischen Staates

in ähnlich gelagerten Fällen, mögen Ermittlungen angestellt werden. Bei einer Rückkehr würde er von den Gegnern

aufgespürt und eingesperrt werden. Ein Polizist habe eine Ladung für September 2008 ins Haus seiner Mutter

zugestellt. Obwohl das Risiko groß gewesen wäre, hätte er ungehindert ausreisen können, denn es werde nicht jeder

der verhaftet werden sollte, oNziell gesucht. Am 15.3.2008 hätten ihn zwei Polizisten verhaften wollen und hätten

seiner Mutter vorgehalten, dass er aktiver Wahlhelfer und bei der anschließenden Demonstration dabei gewesen sei.

Die Polizei wäre dann in zweitägigem Abstand gekommen und hätten auch die Nachbarn befragt.

 

Hinsichtlich des weiteren Verfahrensherganges bzw. des Vorbringens im Detail wird auf den Akteninhalt verwiesen.

 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

 

Der AsylGH hat durch den vorliegenden Verwaltungsakt Beweis erhoben. Der festgestellte Sachverhalt steht aufgrund

der außer Zweifel stehenden Aktenlage (VwGH 16. 12. 1999, 99/20/0524) fest.

 

Die vom BAA vorgenommene Beweiswürdigung ist im hier dargestellten Rahmen im Sinne der allgemeinen Denklogik

und der Denkgesetze in sich schlüssig und stimmig

 

Die freie Beweiswürdigung ist ein Denkprozess der den Regeln der Logik zu folgen hat und im Ergebnis zu einer

Wahrscheinlichkeitsbeurteilung eines bestimmten historisch-empirischen Sachverhalts, also von Tatsachen, führt. Der

Verwaltungsgerichtshof führt dazu präzisierend aus, dass eine Tatsache in freier Beweiswürdigung nur dann als

erwiesen angenommen werden darf, wenn die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens ausreichende und sichere

Anhaltspunkte für eine derartige Schlussfolgerung liefern (VwGH 28.09.1978, Zahl 1013, 1015/76). Hauer/Leukauf,

Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens,

5. AuOage, § 45 AVG, E 50, Seite 305, führen beispielsweise in Zitierung des Urteils des Obersten Gerichtshofs vom

29.02.1987, Zahl 13 Os 17/87, aus: "Die aus der gewissenhaften Prüfung aller für und wider vorgebrachten

Beweismittel gewonnene freie Überzeugung der Tatrichter wird durch eine hypothetisch denkbare andere

Geschehensvariante nicht ausgeschlossen. Muss doch dort, wo ein Beweisobjekt der Untersuchung mit den Methoden

einer Naturwissenschaft oder unmittelbar einer mathematischen Zergliederung nicht zugänglich ist, dem Richter ein

empirisch-historischer Beweis genügen. Im gedanklichen Bereich der Empirie vermag daher eine höchste, ja auch eine

(nur) hohe Wahrscheinlichkeit die Überzeugung von der Richtigkeit der wahrscheinlichen Tatsache zu begründen, (...)".

 

Aus Sicht des Asylgerichtshofes ist unter Heranziehung dieser, von der höchstgerichtlichen Judikatur festgelegten,
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Prämissen für den Vorgang der freien Beweiswürdigung dem Bundesasylamt nicht entgegenzutreten, wenn es das

ausreisekausale Vorbringen im dargestellten Ausmaß als nicht glaubhaft qualiSziert. Der Asylgerichtshof schließt sich

daher diesen beweiswürdigenden Argumenten an.

 

Im Übrigen wird die Beweiswürdigung des BAA in der Beschwerde auch nicht substantiiert bekämpft, weshalb der

Asylgerichtshof nicht veranlasst war das Ermittlungsverfahren zu wiederholen bzw. zu ergänzen (vgl. zB. VwGH

20.1.1993, 92/01/0950; 14.12.1995, 95/19/1046; 30.1.2000, 2000/20/0356; 23.11.2006, 2005/20/0551 ua.).

 

Soweit der BF in seiner Beschwerde nun erstmalig und neu vorbringt, dass ein Polizist eine Ladung im September 2008

persönlich zugestellt habe und die armenischen Behörden den BF nicht schützen können oder wollen, wird festgestellt,

dass - ungeachtet der Prüfung der Glaubwürdigkeit - diese neue Tatsache dem Neuerungsverbot gemäß § 40 AsylG in

der hier anzuwendenden Fassung unterliegt. Aus dieser Behauptung und dem sonstigen Akteninhalt ist nicht zu

entnehmen, dass sich der Sachverhalt, der der Entscheidung zugrunde gelegt wurde, "nach" der Entscheidung erster

Instanz entscheidungsrelevant geändert hat (Z 1); das Verfahren erster Instanz wurde ordnungsgemäß durchgeführt

und ist nicht zu beanstanden (Z 2); ungeachtet der Glaubwürdigkeit dieses nunmehrigen Vorbringens wäre diese

Tatsache bis zum Zeitpunkt der Entscheidung erster Instanz dem BF zugänglich gewesen (Z 3); es ergaben sich auch

keine Hinweise das der BF nicht in der Lage war diese Tatsache schon im erstinstanzlichen Verfahren vorzubringen,

zumal er in wiederholt stattgefundenen Einvernahmen dazu Gelegenheit hatte (Z 4).

 

Nach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes ist dem Anliegen des Gesetzgebers, Missbräuchen vorzubeugen,

auch dadurch Rechnung getragen, dass die Ausnahmen vom Neuerungsverbot "auf jene Fälle beschränkt" werden, in

denen der Asylwerber "aus Gründen, die nicht als mangelnde Mitwirkung" am Verfahren zu werten sind, "nicht in der

Lage war", Tatsachen und Beweismittel bereits in erster Instanz vorzubringen. Somit bleibt vom Neuerungsverbot ein

Vorbringen erfasst, mit dem ein Asylwerber das Verfahren missbräuchlich zu verlängern versucht (VfGH 15. 10. 2004, G

237/03 ua).

 

Aus dieser Judikatur des Verfassungsgerichtshofes ist demnach abzuleiten, dass nicht jede Mangelhaftigkeit des

erstinstanzlichen Verfahrens zu einer Durchbrechung des Neuerungsverbotes führt, sondern nur jene, welche "kausal"

dafür ist, dass der Asylwerber "nicht in der Lage war" die erst im Beschwerdeverfahren vorgebrachten neuen

Tatsachen und Beweismittel schon im erstinstanzlichen Verfahren vorzubringen, weshalb im gegenständlichen Fall

festzustellen ist, dass die letzte Einvernahme vor dem BAA am 13.10.2008 statt fand. Wäre es dem BF tatsächlich ein

ernsthaftes Bedürfnis gewesen, sich in der o.a. Art zu seinem Ausreisegrund zu äußern, wäre ihm dies somit in der

letzten Einvernahme möglich gewesen. Von einem durchschnittlich sorgfältigen Asylwerber mit dem Wissen und

Fähigkeiten des BF wäre daher ein solches Verhalten zu erwarten gewesen, zumal der BF 2002 in Österreich und 2004

in Italien bereits um Asyl angesucht hat.

 

Da das im vorgenannten Absatz geschilderte, dem BF mögliche und zumutbare Verhalten unterblieb, geht der AsylGH

davon aus, dass der BF durch diese Beschwerdeangaben lediglich seinen -durch das nicht rechtskräftig abgeschlossene

Asylverfahren legalisierten- Aufenthalt missbräuchlich zu verlängern versucht (VwGH 27.9.2005, 2005/01/0313).

 

In Bezug auf den in der Beschwerdeschrift gestellten Beweisantrag, Ermittlungen hinsichtlich der Schutzfähigkeit des

armenischen Staates in ähnlich gleich gelagerten Fällen anzustellen wird festgehalten, dass hier kein tauglicher

Bewesantrag vorliegt. Ein tauglicher Beweisantrag liegt nach der Rsp des VwGH nur dann vor, wenn darin sowohl das

Beweisthema wie auch das Beweismittel genannt sind und wenn das Beweisthema sachverhaltserheblich ist (VwGH

24.1.1996, 94/13/0152; Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht, 3. AuOage, S 174, zu Beweisanträgen in Bezug auf die

allgemeine Lage in Ländern mit hoher Berichtsdichte vgl. auch Erk. d. VwGH vom 7.9.2007, Zahl 2005/20/0507). Der

Asylgerichtshof ist daher nicht verhalten, dem Beweisantrag zu entsprechen, zumal der BF vorbringt, von der Polizei
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verfolgt zu werden. Dieser Antrag führt das bisherige Vorbringen des BF ad absurdum. Auch der Asylgerichtshof ist

dazu nicht verhalten, zumal es sich hier auch um einen als unzulässig zu erachtenden Erkundungsbeweis handelt.

Erkundungsbeweise sind Beweise, die nicht konkrete Behauptungen sondern lediglich unbestimmte Vermutungen

zum Gegenstand haben. Sie dienen also nicht dazu, ein konkretes Vorbringen der Partei zu untermauern, sondern

sollen es erst ermöglichen, dieses zu erstatten. Nach der Rsp des Verwaltungsgerichtshofes sind Erkundungsbeweise

im Verwaltungsverfahren - und somit auch im asylgerichtlichen Verfahren - unzulässig. Daher ist der Asylgerichtshof

einerseits nicht gem. §§ 37 iVm 39 Abs 2 AVG zur Durchführung eines solchen Beweises (zur Entsprechung eines dahin

gehenden Antrages) verpOichtet, sodass deren Unterlassung keinen Verfahrensmangel bedeutet. (Hengstschläger -

Leeb, Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz, Manz Kommentar, Rz 16 zu § 46 mwN). Nichts anderes beabsichtigt

aber der Beschwerdeführer jedoch mit dem hier erörterten Beweisantrag.

 

Sofern in der Beschwerde seitens des Beschwerdeführers moniert wird, dass die Beweiswürdigung des

Bundesasylamtes nicht geeignet sei, dem Vorbringen des BF die Glaubwürdigkeit abzusprechen, weil nur in den

Nebenaspekten Widersprüche aufgetreten seien und nicht im eigentlichen Fluchtgrund, wird festgestellt, dass nach

Ansicht des AsylGH wie bereits oben ausgeführt, das Bundesasylamt ein mängelfreies ordnungsgemäßes

Ermittlungsverfahren durchgeführt und in der Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse des

Ermittlungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung

in der Rechtsfrage klar und übersichtlich zusammengefasst hat. Dem BF ist es nicht gelungen, der Beweiswürdigung

des Bundesasylamtes dermaßen konkret und substantiiert entgegen zu treten, dass Zweifel an der Beweiswürdigung

des Bundesasylamtes aufgekommen wären. Mit seiner Beschwerde räumt der BF selbst ein, dass es zu Widersprüchen

gekommen ist. Vom BF wurde es unterlassen, durch klare, konkrete und substantiierte Ausführungen den

Widersprüchen in der Beschwerde entgegen zu treten. Somit ist den Überlegungen der Erstbehörde nicht entgegen zu

treten, wenn diese aus den Widersprüchen, auch wenn sie nur Nebenaspekte in seinem Fluchtvorbringen betreKen,

auf die persönliche Unglaubwürdigkeit des BF schließt. Zudem hat die Erstbehörde in ihrer Beweiswürdigung klar

dargelegt, warum sie von der Unglaubwürdigkeit seines Fluchtgrundes ausgeht. Der BF ist diesen Beweiswürdigungen

nicht substantiiert entgegen getreten, weshalb sich der AsylGH der Beweiswürdigung vollinhaltlich anschließt.

 

Zu den Beschwerdeangaben, es sei nicht Sache der Partei Beweise vorzulegen, sondern die belangte Behörde hätte

seine Aufgaben prüfen müssen wird festgestellt, dass die Behörde die POicht triKt, den Sachverhalt von sich aus so

weit zu ermitteln, als ihr dies möglich ist. Die VerpOichtung der Behörde, den Sachverhalt von Amts wegen vollständig

und umfassend zu ermitteln, bezieht sich grundsätzlich nur auf solche asylrechtlich relevante Umstände, die vom

Asylwerber auch in "konkreter Weise" vorgetragen werden. Die Aussage des Asylwerbers ist das zentrale

Bescheinigungsmittel und Ausgangspunkt für die die Behörde treKende ErmittlungspOicht. Finden sich in den

Aussagen eines Asylwerbers keine "ausreichenden Anhaltspunkte" für das Vorliegen eines Asylgrundes, so bedarf es in

der Regel keiner weitergehenden amtswegigen Ermittlungen. Es besteht keine VerpOichtung der Behörde, Asylgründe

zu ermitteln, die der Asylwerber gar nicht behauptet hat (vgl hg Erkenntnis vom 21. November 1995, Zl 95/20/0329,

mwN; VwGH 23. 1. 1997, 95/20/0303, 95/20/0304; vgl auch VwGH 2. 3. 1988, 86/01/0187; B 30. 11. 2000, 2000/20/0445).

Der AsylGH ist weiters der Ansicht, dass nur im Fall hinreichender deutlicher Hinweise im Vorbringen eines

Asylwerbers, auf einen Sachverhalt, der für die Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung iSd

Flüchtlingskonvention sowie zur Beurteilung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung

in den Herkunftsstaat in Betracht kommt, die Behörde in geeigneter Weise auf eine Konkretisierung der Angaben -hier

im Rahmen einer "erneuten Einvernahme" bzw. Verhandlung zu dringen hätte. Die POicht geht aber nicht so weit, dass

sie Asyl- oder Non-Refoulementgründe, die der Asylwerber gar nicht behauptet hat, ermitteln müsste (VwGH

20.1.1993, 92/01/0950; 17.1.1994, 94/19/0886). Die diesbezüglichen Angaben des BF in der Beschwerdeschrift sind

aber nicht geeignet eine ergänzende, amtswegige Ermittlungspflicht zu begründen.

 

Wenn der BF in seiner Beschwerde vermeint, Widersprüche seien nur in Nebensächlichkeiten aufgetreten und nicht im

eigentlichen Kernvorbringen, so geht dies ins Leere. Wenn die belangte Behörde aufgrund der vorliegenden

Widersprüche zur AuKassung gelangte, dass dem Asylwerber die Glaubhaftmachung (seiner Fluchtgründe) nicht
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gelungen ist, so handelt es sich nur um einen Akt der freien Beweiswürdigung, der nicht als unschlüssig angesehen

werden kann.

 

Im Ergebnis ist es dem BF mit dessen Beschwerde weder gelungen eine wesentliche Unschlüssigkeit der

erstinstanzlichen Beweiswürdigung aufzuzeigen, noch ist er dieser im Rahmen der Anfechtungsbegründung in

substantiierter Form entgegengetreten. Hiezu wäre es erforderlich gewesen, dass der BF entweder in begründeter

Form eine maßgebliche Unrichtigkeit der erstinstanzlichen Beweiswürdigung dargetan oder Argumente vorgebracht

hätte, die einerseits zu einer anderen Gewichtung oder Bewertung der verfahrensgegenständlichen Beweismittel

führen würden oder aus denen andererseits im Rahmen der allgemeinen Denklogik eine Prävalenz des von ihm

dargestellten Geschehnisablaufes gegenüber jenem von der Erstbehörde angenommenen hervorleuchtet, was im

Ergebnis zu einer anders gelagerten Wahrscheinlichkeits- beurteilung des der weiteren rechtlichen Würdigung

zugrunde zu legenden historisch-empirischen Sachverhaltes führen würde.

 

III. Rechtliche Beurteilung

 

Artikel 151 Abs. 39 Z. 1 und 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) lauten:

 

(39) Art. 10 Abs. 1 Z 1, 3, 6 und 14, Art. 78d Abs. 2, Art. 102 Abs. 2, Art. 129, Abschnitt B des (neuen) siebenten

Hauptstückes, Art. 132a, Art. 135 Abs. 2 und 3, Art. 138 Abs. 1, Art. 140 Abs. 1erster Satz und Art. 144a in der Fassung

des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008 treten mit 1. Juli 2008 in Kraft. Für den Übergang zur neuen

Rechtslage gilt:

 

Z 1: Mit 1. Juli 2008 wird der bisherige unabhängige Bundesasylsenat zum Asylgerichtshof.

 

Z 4: Am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren sind vom Asylgerichtshof

weiterzuführen.

 

Gemäß § 61 (1) AsylG 2005 BGBl I Nr. 100/2005 idF BGBl I Nr. 4/2008 entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten oder,

soweit dies in Abs. 3 vorgesehen ist, durch Einzelrichter über

 

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und

 

2. [.....]

 

(2) [.....]

 

(3) Der Asylgerichtshof entscheidet durch Einzelrichter über Beschwerden gegen

 

1. zurückweisende Bescheide

 

[......]

 



2. die mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung.

 

(4) Über die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde entscheidet der für die Behandlung der

Beschwerde zuständige Einzelrichter oder Senatsvorsitzende.

 

Gem. § 23 des Bundesgesetzes über den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz - AsylGHG) idgF

sind, soweit sich aus dem Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG BGBl. Nr. 1/1930, dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl.

I Nr. 100 und dem Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG, BGBl. Nr. 10, nicht anderes ergibt, auf das Verfahren

vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr.51,

mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des BegriKes "Berufung" der BegriK "Beschwerde" tritt,

weshalb im gegenständlichen Fall im hier ersichtlichen Umfang das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 -

AVG, BGBl. Nr.51 zur Anwendung gelangt.

 

Gemäß § 66 Abs 4 AVG idgF hat der Asylgerichtshof [Berufungsbehörde], sofern die Beschwerde [Berufung] nicht als

unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Er [sie] ist berechtigt, sowohl

im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung (§ 60) seine [ihre] Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu

setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

 

Gem. § 73 (1) Asylgesetz 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG 2005) tritt dieses Gesetz mit der Maßgabe des § 75 (1) leg. cit

in Kraft, wonach alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu

Ende zu führen sind.

 

Gegenständliches Verfahren war am 31.12.2005 nicht anhängig, weshalb es nach den Bestimmungen des AsylG 2005

idgF zu führen war.

 

Das erkennende Gericht berechtigt, auf die außer Zweifel stehende Aktenlage (VwGH 16. 12. 1999, 99/20/0524) zu

verweisen, weshalb auch hierauf im gegenständlichen Umfang verwiesen wird.

 

Das Bundesasylamt hat ein mängelfreies, ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt und in der

Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung

maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung in der Rechtsfrage klar und übersichtlich

zusammengefasst. Die Erstbehörde hat sich sowohl mit dem individuellen Vorbringen auseinander gesetzt, als auch

ausführliche Sachverhaltsfeststellungen zur allgemeinen Situation in Armenien auf Grundlage ausreichend aktuellen

und unbedenklichen Berichtsmaterials getroKen und in zutreKenden Zusammenhang mit der Situation des BF

gebracht. Auch die rechtliche Beurteilung begegnet keinen Bedenken.

 

Der AsylGH schließt sich den im ho. Erkenntnis einleitend dargelegten Ausführungen des Bundesasylamtes an und

erhebt sie zum Inhalt des gegenständlichen Erkenntnisses.

 

Dem Bundesasylamt ist letztlich im Rahmen einer Gesamtschau jedenfalls beizupOichten, dass kein Sachverhalt

hervorkam, welcher bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen den Schluss zuließe, dass der BF im Falle

einer Rückkehr nach Armenien dort einer Gefahr im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ausgesetzt wäre.

 

https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/66
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Gem. § 8 Abs 1 AsylG 2005 hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen

bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat

zulässig ist; diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

 

§ 8 AsylG 2005 beschränkt den Prüfungsrahmen auf den "Herkunftsstaat" des Asylwerbers. Gemäß § 1 Z 17 leg cit ist

Herkunftsstaat der Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt, oder - im Falle der Staatenlosigkeit - der Staat

seines gewöhnlichen Aufenthaltes. Dies ist dahin gehend zu verstehen, dass damit derjenige Staat zu bezeichnen ist,

hinsichtlich dessen auch die Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers auf Grund seines Antrages zu prüfen ist (VwGH

22.4.1999, 98/20/0561; 20.5.1999, 98/20/0300).

 

Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft

getreten. Am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der Folge: FPG)

das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des

FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach ist die Verweisung des § 8

Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen und das ist nun § 50

FPG. Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht,

lässt sich insoweit auch auf § 50 FPG übertragen.

 

Die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist

demnach unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der Folter oder

unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung) oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum

Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die AbschaKung der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als

Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen

eines internationalen oder innerstaatlichen KonOiktes verbunden wäre (§ 8 Abs 1 AsylG 2005 iVm § 50 Abs. 1 FPG) bzw.

dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten

sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 50 Abs. 2 FPG und § 8

Abs 1 AsylG 2005), es sei denn, es bestehe eine inländische Fluchtalternative.

 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch

staatliche Stellen zumindest gebilligten oder nicht eKektiv verhinderbaren Bedrohung der relevanten Rechtsgüter

glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden

betreKender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 26.6.1997, Zl.

95/18/1293, 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). So auch der EGMR in stRsp, welcher anführt, dass es trotz allfälliger

Schwierigkeiten für den Antragsteller "Beweise" zu beschaKen, es dennoch ihm obliegt - so weit als möglich -

Informationen vorzulegen, die der Behörde eine Bewertung der von ihm behaupteten Gefahr im Falle einer

Abschiebung ermöglicht ( zB EGMR Said gg. die Niederlande, 5.7.2005)

 

Aus dem Vorbringen des BF kann bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatschen kein Hinweis abgeleitet werden,

dass dieser vernünftiger Weise (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380) in dessen Herkunftsstaat mit einer über die bloße

Möglichkeit (z.B. VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262) hinausgehenden

maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einer aktuellen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194) Gefahr ausgesetzt wäre.

 

Ebenfalls bestehen bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen keine Hinweise, dass durch eine Ausweisung

in den Herkunftsstaat auf unzulässige Weise in das Privat- und Familienleben des BF gem. Art. 8 EMRK eingegriKen

werden würde. Hier wird besonders auf die jüngste Judikatur der Gerichtshöfe des öKentlichen Rechts (Erk. d. VfGH

vom 29.9.2007, Zahl B 1150/07-9 und Erk. d. VwGH vom 17.12.2007, Zahl 2006/01/0216 bis 219-6), sowie des EGMR
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(Urteil vom 8. April 2008, NNYANZI gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 21878/06) verwiesen, bei deren umfassender

Beachtung kein Hinweis zu Tage kommt, dass eine Auseisung des BF in unzulässiger Weise in sein durch Art. 8 EMRK

geschütztes Privatund/oder Familienleben eingreift.

 

Soweit der Beschwerdeführer in der Beschwerde zum Beweis der darin vorgebrachten Umstände die (nochmalige)

persönliche Einvernahme beantragt, wird festgestellt, dass in der Beschwerde nicht angeführt wird, was bei einer

solchen - inzwischen schon wiederholt stattgefundenen persönlichen Einvernahmen (vgl. hierzu auch die hier

getroKenen Ausführungen zum Beweiskraft deren Inhaltes und der Möglichkeit des BFs den Sachverhalt auf den er

seinen Antrag stützt, vorzubringen) - konkret an entscheidungsrelevantem und zu berücksichtigendem Sachverhalt

noch hervorkommen hätte können, insbesondere, womit er die aufgetretenen und für die Entscheidung maßgeblichen

Widersprüche und Unplausibilitäten, die zur Nichtglaubhaftmachung seiner ausreisekausalen Gründe führten,

aufzuklären beabsichtige. So argumentiert auch der Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung, dass schon

in der Beschwerde darzulegen ist, was seine ergänzende Einvernahme an diesen Widersprüchen hätte ändern können

bzw. welche wesentlichen Umstände (Relevanzdarstellung) dadurch hervorgekommen wären. (zB. VwGH 4.7.1994,

94/19/0337). Wird dies unterlassen, so besteht keine VerpOichtung zur neuerlichen Einvernahme, da damit der

erstinstanzlichen Beweiswürdigung, der sich der Asylgerichtshof anschließt, nicht substantiiert entgegen getreten wird.

 

Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG hat der Asylgerichtshof § 67d AVG mit der Maßgabe anzuwenden,

 

dass eine mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der

Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht

den Tatsachen entspricht. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur außer Kraft getretenen Regelung des

Art. II Abs. 2 lit. D Z 43a EGVG war der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung nicht als geklärt

anzusehen, wenn die erstinstanzliche Beweiswürdigung in der Berufung substantiiert bekämpft wird oder der

Berufungsbehörde ergänzungsbedürftig oder in entscheidenden Punkten nicht richtig erscheint, wenn rechtlich

relevante Neuerungen vorgetragen werden oder wenn die Berufungsbehörde ihre Entscheidung auf zusätzliche

Ermittlungsergebnisse stützen will (VwGH 02.03.2006, 2003/20/0317 mit Hinweisen auf VwGH 23.01.2003,

2002/20/0533; 12.06.2003, 2002/20/0336). Gemäß dieser Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes konnte im

vorliegenden Fall die Durchführung

 

einer mündlichen Verhandlung beim Asylgerichtshof unterbleiben, da der maßgebliche Sachverhalt aus der Aktenlage

in Verbindung mit der Beschwerde geklärt war. Was das Vorbringen des Beschwerdeführers in der Beschwerde betrifft,

so Sndet sich in dieser kein neues bzw. kein ausreichend konkretes Tatsachenvorbringen hinsichtlich allfälliger

sonstiger Fluchtgründe des Beschwerdeführers. Auch tritt der Beschwerdeführer in der Beschwerde den

 

seitens der Behörde erster Instanz getätigten Ausführungen nicht in ausreichend konkreter Weise entgegen.

Schlagworte

Antragsrecht, Ausweisung, Beweise, bloße Vermutungen, Erkundungsbeweis, Missbrauch, Neuerungsverbot, non

refoulement, Verfahrensmangel

Zuletzt aktualisiert am

28.01.2009

Quelle: Asylgerichtshof AsylGH, http://www.asylgh.gv.at
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